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Ausschreibung von freien und voraussichtlich freiwerdenden Funktionsstellen in 
der Schulleitung an staatlichen Grundschulen und Mittelschulen 
       
Staatliches      Besoldungsgruppe 
Schulamt  Schul-  Schüler-  und Amtszulage 
und Schule nummer Schulart zahl Planstelle (AZ) 
       

 
Staatliches Schulamt in der Stadt Erlangen 
 
Mittelschule 6529 Mittelschule 367 Konrektorin/Konrektor A 13 + AZ1 
Erlangen, Hermann-     (203,05 €) 
Hedenus-Schule 
 
Für die BesGr. A 13 + AZ2 (262,20 €) erforderliche Schülerzahl ist nicht nachhaltig gesichert. 
 
Voraussetzungen: Lehramt an Hauptschulen/Mittelschulen oder Lehramt an Volksschulen sowie aktuelle 
und mehrjährige Erfahrungen in der Hauptschule bzw. Mittelschule  
 
Erwünscht: Erfahrungen in Organisation und Durchführung der offenen/gebundenen Ganztagsschule, Er-
fahrungen in der Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit nichtdeutscher Muttersprache  
 
Ergänzende Hinweise zur Schule: Mittlerer-Reife-Zug, Übergangsklasse/n, Ganztagsbetreuung, Koope-
rationsklasse/n, Zwei Standorte 
  
 

Stellenausschreibungen 

Hinweise zu den Bewerbungsunterlagen: 

Die Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, bei ihren Bewerbungsunterlagen grundsätz-

lich auf die Vorlage von Bewerbungsmappen, Kunststoffhefter, Prospekthüllen etc. zu verzichten. 
Da die eingereichten Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt werden, wird gebeten, der Be-

werbung ausschließlich Kopien von Zeugnissen, Urkunden, Zertifikaten, Fortbildungsnachwei-
sen usw. beizufügen. 

Hinweis zu den Datenschutzbestimmungen: 

Die von Ihnen im Rahmen des Stellenbesetzungsverfahrens eingereichten Unterlagen werden 
von der Regierung von Mittelfranken unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorschriften ge-
speichert und verarbeitet. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter  
http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufg_abt/abt5/DSGVO_RMFR_Bereich_4.pdf 
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Staatliches      Besoldungsgruppe 
Schulamt  Schul-  Schüler-  und Amtszulage 
und Schule nummer Schulart zahl Planstelle (AZ) 
       

 
Staatliches Schulamt in der Stadt Nürnberg 
 
Grundschule 6628 Grundschule 165 Rektorin/Rektor A 13 + AZ1 
Nürnberg, Astrid-     (203,05 €) 
Lindgren-Schule 
 
Voraussetzungen: Lehramt an Grundschulen oder Lehramt an Volksschulen sowie aktuelle und mehrjährige 
Erfahrungen in der Grundschule  
 
Erwünscht: Erfahrungen in der Beschulung von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache  
  
 
Grundschule 6652 Grundschule 483 Rektorin/Rektor A 14 + AZ1 
Nürnberg, Friedrich-     (203,05 €) 
Wanderer-Schule 
 
Voraussetzungen: Lehramt an Grundschulen oder Lehramt an Volksschulen sowie aktuelle und mehrjährige 
Erfahrungen in der Grundschule  
 
Erwünscht: Erfahrungen in der Beschulung von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache  
 
Ergänzende Hinweise zur Schule: Schulversuch MuBiKin, Vorkurse 
  
 
Grundschule 6652 Grundschule 483 Konrektorin/Konrektor A 13 + AZ2 
Nürnberg, Friedrich-     (262,20 €) 
Wanderer-Schule 
 
Voraussetzungen: Lehramt an Grundschulen oder Lehramt an Volksschulen sowie aktuelle und mehrjährige 
Erfahrungen in der Grundschule  
 
Erwünscht: Erfahrungen in der Beschulung von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache  
 
Ergänzende Hinweise zur Schule: Schulversuch MuBiKin, Vorkurse 
  
 
Mittelschule 6620 Mittelschule 341 Konrektorin/Konrektor A 13 + AZ1 
Nürnberg, Carl-von-     (203,05 €) 
Ossietzky-Schule 
 
Voraussetzungen: Lehramt an Hauptschulen/Mittelschulen oder Lehramt an Volksschulen sowie aktuelle 
und mehrjährige Erfahrungen in der Hauptschule bzw. Mittelschule  
 
Erwünscht: Erfahrungen in Organisation und Durchführung der offenen Ganztagsschule, Erfahrungen in 
der Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit nichtdeutscher Muttersprache  
 
Ergänzende Hinweise zur Schule: Ganztagsbetreuung, Vorbereitungsklasse 
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Staatliches      Besoldungsgruppe 
Schulamt  Schul-  Schüler-  und Amtszulage 
und Schule nummer Schulart zahl Planstelle (AZ) 
       

 
Grundschule 6801 Grundschule 220 Konrektorin/Konrektor A 13 + AZ2 
Nürnberg, Georg-     (262,20 €) 
Ledebour-Schule 
Mittelschule 6665 Mittelschule 295 
Nürnberg, Georg- 
Ledebour-Schule 
 
Voraussetzungen: Lehramt an Grundschulen, Lehramt an Hauptschulen/Mittelschulen oder Lehramt an 
Volksschulen sowie aktuelle und mehrjährige Erfahrungen in der Grundschule oder in der Hauptschule/
Mittelschule  
 
Erwünscht: Erfahrungen im Ganztag, Erfahrungen in der Beschulung von Kindern und ggf. Jugendlichen 
mit nichtdeutscher Muttersprache  
 
Ergänzende Hinweise zur Schule: Mittlerer-Reife-Zug, Ganztagsbetreuung, MuBiKiN 
  
 
Mittelschule 6641 Mittelschule 529 Konrektorin/Konrektor A 13 + AZ2 
Nürnberg,      (262,20 €) 
St. Leonhard 
 
Voraussetzungen: Lehramt an Hauptschulen/Mittelschulen oder Lehramt an Volksschulen sowie aktuelle 
und mehrjährige Erfahrungen in der Hauptschule bzw. Mittelschule  
 
Erwünscht: Erfahrungen in Organisation und Durchführung der gebundenen Ganztagsschule, Erfahrungen 
in der Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit nichtdeutscher Muttersprache  
 
Ergänzende Hinweise zur Schule: Übergangsklasse/n, Ganztagsbetreuung, Deutschförderklasse, Schul-
profil Inklusion  
  
 
Staatliches Schulamt im Landkreis Ansbach 
 
Christoph-von- 6711 Grundschule 356 Rektorin/Rektor A 14 
Schmid- 
Grundschule 
Dinkelsbühl 
 
Voraussetzungen: Lehramt an Grundschulen oder Lehramt an Volksschulen sowie aktuelle und mehrjährige 
Erfahrungen in der Grundschule 
 
Erwünscht: Erfahrungen in Organisation und Durchführung der gebundenen Ganztagsschule, Erfahrungen 
in der Beschulung von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache  
 
Ergänzender Hinweis zur Schule: Ganztagsbetreuung 
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Staatliches      Besoldungsgruppe 
Schulamt  Schul-  Schüler-  und Amtszulage 
und Schule nummer Schulart zahl Planstelle (AZ) 
       

 
Staatliches Schulamt im Landkreis Erlangen-Höchstadt 
 
Mittelschule 6781 Mittelschule 290 Konrektorin/Konrektor A 13 + AZ1 
Herzogenaurach     (203,05 €) 
 
Voraussetzungen: Lehramt an Hauptschulen/Mittelschulen oder Lehramt an Volksschulen sowie aktuelle 
und mehrjährige Erfahrungen in der Hauptschule bzw. Mittelschule  
 
Erwünscht: Erfahrungen in Organisation und Durchführung der gebundenen Ganztagsschule, Erfahrungen 
in der Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit nichtdeutscher Muttersprache  
 
Ergänzender Hinweis zur Schule: Mittlerer-Reife-Zug 
  
 
Staatliches Schulamt im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 
 
Grundschule 6764 Grundschule 183 Rektorin/Rektor A 14 
Hahnenkamm- 
Heidenheim 
Mittelschule 6965 Mittelschule 71 
Hahnenkamm- 
Heidenheim 
 
2. Ausschreibung 
 
Voraussetzungen: Lehramt an Grundschulen oder Lehramt an Volksschulen sowie aktuelle und mehrjährige 
Erfahrungen in der Grundschule   
 
Erwünscht: Erfahrungen im Ganztag, Erfahrungen in der Beschulung von Kindern mit nichtdeutscher Mut-
tersprache  
 
Ergänzende Hinweise zur Schule: Jahrgangskombinierte Klassen, Ganztagsbetreuung, Kooperations-
klasse/n, Flexible Grundschule  
  

 
Amtszulagen (Stand: 01.01.2018): AZ1 = 203,05 €  /  AZ2 = 262,20 € 
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Zur Beachtung: 
 
1. Die Ausschreibungen erfolgen vorbehaltlich des tatsächlichen Freiwerdens der Plan-

stellen bzw. vorbehaltlich der Zuweisung entsprechender Planstellen. 
 
2. Es muss mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass Beförderungsstellen aus dienstli-

chen Gründen besetzt werden müssen bzw. dass Stellen infolge schulorganisatori-
scher Gründe oder wegen Rückgangs der Schülerzahlen nicht mehr besetzt werden 
können bzw. die Schülerzahl eine andere Bewertung der Beförderungsstelle erforder-
lich macht. 

 
3. Richtet sich die Zuordnung des Amtes zu einer Besoldungsgruppe nach der Schüler-

zahl, kann die/der erfolgreiche Bewerberin/Bewerber zum maßgeblichen Beförde-
rungszeitpunkt nur dann entsprechend befördert werden, wenn diese Schülerzahl zum 
Ernennungszeitpunkt nach der letzten amtlichen Statistik (Stichtag 01.10.) und der ak-
tualisierten Prognose der Schülerzahlen noch vorliegt. Bei der Neubesetzung einer 
Funktionsstelle (Ausschreibung) ist eine nachhaltige Sicherung der Schülerzahl gegeben, 
wenn diese in den nächsten drei Schuljahren ab Ausübung der Funktion nach der letzten 
amtlichen Statistik (Stichtag 01.10.) voraussichtlich vorliegt. Zum möglichen Ernennungs- 
bzw. Beförderungszeitpunkt muss die erforderliche Schülerzahl nach der letzten amtlichen 
Statistik (Stichtag 01.10.) und der aktualisierten Prognose der Schuljahre nach Satz 2 noch 
vorliegen.  
 
Die Ausschreibungen erfolgen seit 01.01.2011 nach folgenden Einstufungen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amtszulagen (Stand: 01.01.2018): AZ1 = 203,05 €  /  AZ2 = 262,20 € 

 
4. Die Bewerberin/Der Bewerber muss die in den jeweils geltenden Beförderungsrichtlinien ge-

nannten Voraussetzungen erfüllen. Auf die „Richtlinien für die Beförderung von Lehrkräften 
und Förderlehrkräften an Volksschulen, Förderschulen und Schulen für Kranke“, Bekanntma-
chung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 18. März 2011 Nr. 
IV.5 - 5 P7010.1 - 4.23489 (KWMBl Nr. 8/2011, S. 63), wird hingewiesen. 

 
In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf Nr. 5.5 (Erforderliche dienstliche Beur-
teilungen) der o. a. Beförderungsrichtlinien verwiesen. Danach ist für die Beförderung in 
Funktionsämter Voraussetzung, dass in der aktuellen dienstlichen Beurteilung eine entspre-
chende Verwendungseignung vergeben wurde und die vorgeschriebene Mindestanforde-
rung bei der Bewertungsstufe vorliegt. Die jeweils erforderliche Bewertungsstufe (Prädikat) 
bitten wir, den o. g. Beförderungsrichtlinien zu entnehmen. 
 

Grundschulen, Mittelschulen 
Zahl der Schülerinnen und Schüler 

Amtsbezeichnung 
Besoldungsgruppe 
und Amtszulage 

… bis einschließlich 180 Rektorin/Rektor A 13 + AZ1 

… mehr als 180 bis zu 360 
Rektorin/Rektor 
Konrektorin/Konrektor 

A 14 
A 13 + AZ1 

… mehr als 360 bis zu 540 
Rektorin/Rektor 
Konrektorin/Konrektor 

A 14 + AZ1 
A 13 + AZ2 

… mehr als 540 
Rektorin/Rektor 
Konrektorin/Konrektor 
2. Konrektorin/2. Konrektor 

A 14 + AZ1 
A 13 + AZ2 
A 13 + AZ1 
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Das Auswahlverfahren für ausgeschriebene Funktionsstellen erfolgt nach dem Leistungs-
prinzip, d. h. nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung (Art. 16 Leistungslaufbahn-
gesetz - LlbG). Bei Gleichstand mehrerer Bewerberinnen/Bewerber erfolgt die Auswahlent-
scheidung nach Durchführung eines strukturierten Personalauswahlgesprächs, zu dem die 
Bewerberinnen/Bewerber dann durch die Regierung von Mittelfranken eingeladen würden. 
 
Bei einer 2. Ausschreibung kann eine Ausnahme von der erforderlichen Bewertungsstufe 
gemacht werden, sofern die erforderliche Verwendungseignung vorliegt, an der unverzügli-
chen Besetzung der Stelle ein dienstliches Interesse besteht und die Bewerberin bzw. der 
Bewerber im Übrigen für die Wahrnehmung der Funktion fachlich geeignet erscheint. 
 
Bei einer 2. Ausschreibung des Amtes Rektorin/Rektor der BesGr. A 14 kann das Erfor-
dernis einer dreijährigen Tätigkeit in der Besoldungsgruppe A 13 + AZ bis zu 12 Monate un-
terschritten werden. Bewerben können sich daher auch Lehrkräfte, die eine mindestens zwei-
jährige Tätigkeit in einem Amt der Besoldungsgruppe A 13 + AZ aufzuweisen haben. Die Re-
gierung behält sich vor, im Einzelfall eine entsprechende Ausnahme von den Beförderungs-
richtlinien zuzulassen. 

 
5. Eine Beförderung ist erst möglich, wenn eine entsprechende Planstelle zur Verfügung 

steht. Es wird darauf hingewiesen, dass die durch die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 
durch Funktionsinhaber eintretende Stellensperre auf alle neu zu besetzenden Ämter glei-
cher Wertigkeit und gleicher Funktion verteilt werden muss, unabhängig davon, ob im kon-
kreten Fall die Vorgängerin/der Vorgänger Altersteilzeit beansprucht hatte. Die Wartezeit bis 
zur Beförderung wird sich dadurch in der Regel über die gesetzliche Wiederbesetzungssper-
re hinaus verlängern. 

 
6. Es ist zu beachten, dass ein Lehrerwechsel im Grund- und Mittelschulbereich während des 

Schuljahres nach Möglichkeit vermieden werden soll. Versetzungen auf Funktionsstellen 
werden deshalb so weit wie möglich mit Wirkung vom Schuljahresbeginn vorgenommen. 

 
7. Es wird erwartet, dass eine Wohnung am Schulort selbst oder in unmittelbarer Umgebung 

genommen wird. 

 
8. Umzugskostenvergütung nach dem Bayer. Umzugskostengesetz (BayUKG) kann nur ge-

währt werden, wenn die Gewährung der Umzugskostenvergütung vor Durchführung des Um-
zugs schriftlich zugesagt worden ist. Den Bewerberinnen/Bewerbern wird empfohlen, sich vor 
Abgabe der Bewerbung über die bei den ausgeschriebenen Stellen vorliegenden Wohnungs-
verhältnisse zu erkundigen. 

 
9. Die ausgeschriebenen Funktionsstellen sind eingeschränkt teilzeitfähig. 

Eine Ermäßigung der Unterrichtspflichtzeit ist bei Schulleiterinnen/Schulleitern nur um bis zu 
vier Wochenstunden (bzw. drei Wochenstunden, falls in der Ausgleichsphase des ver-
pflichtenden Arbeitszeitkontos), bei Schulleiterstellvertreterinnen/Schulleiterstellvertretern nur 
um bis zu sechs Wochenstunden (bzw. fünf Wochenstunden, falls in der Ausgleichsphase 
des verpflichtenden Arbeitszeitkontos) möglich. Es wird deshalb darauf hingewiesen, dass 
Lehrkräfte mit einer umfangreicheren Ermäßigung ihrer Unterrichtspflichtzeit im Falle einer 
erfolgreichen Bewerbung einen Antrag auf Beendigung ihrer Teilzeitbeschäftigung oder einen 
entsprechend geänderten Antrag auf Teilzeitbeschäftigung stellen müssen. 
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10. Die Stellen sind für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet; schwerbehin-
derte Bewerberinnen/Bewerber werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. 

 
11. Die Regierung strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in Leitungsfunktionen an. Die Bewer-

bung von Frauen wird daher begrüßt. Auf das Antragsrecht zur Beteiligung der Gleichstel-
lungsbeauftragten wird hingewiesen (Art. 18 Abs. 3 BayGlG). 

 
12. Die Berücksichtigung der Bewerbung einer Lehrkraft um eine Funktion in der Schulleitung 

(Schulleiterin/Schulleiter, ständige oder weitere Vertretung der Schulleiterin/des Schulleiters) 
ist ausgeschlossen, wenn Angehörige im Sinne des Art. 20 Abs. 5 Bayerisches Verwaltungs-
verfahrensgesetz (BayVwVfG) an der betreffenden Schule tätig sind. 
Dies gilt nicht, wenn Angehörige sich für den Fall der Auswahl der Bewerberin/des Bewer-
bers, zu dem die Angehörigeneigenschaft besteht, mit der Wegversetzung von der Schule 
einverstanden erklärt haben und die Wegversetzung möglich ist. 
Dazu ist im Formular "Bewerbung um eine Funktionsstelle" eine entsprechende Erklärung 
abzugeben; siehe nachfolgende „Wichtige Hinweise zu den Bewerbungsunterlagen“. 

 
13. Gilt nur für ausgeschriebene Schulleiterstellen: 

Die Regierung verweist auf die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus vom 19.12.2006 (KWMBl I Nr. 2/2007, Seite 7), die am 01.08.2008 in 
Kraft getreten ist, bzw. auf Nr. 5.4 der o. a. Beförderungsrichtlinien vom 18.03.2011 
(Erforderliche Qualifikation von Führungskräften). 
Als Nachweis der pädagogischen Qualifikation von Schulleiterinnen und Schulleitern ist 
die Vorqualifikation (Modul A des Ausbildungscurriculums) vor der Funktionsübertragung zu 
absolvieren. Das Portfolio zum Modul A (Liste der besuchten führungsrelevanten Fortbildun-
gen samt Teilnahmenachweisen) ist den Bewerbungsunterlagen beizufügen; siehe nachfol-
gende „Wichtige Hinweise zu den Bewerbungsunterlagen“. 

 
14. Vorlagetermine: 

a) Bewerberinnen/Bewerber reichen ihre Bewerbung bei dem für sie zuständigen Staatli-
chen Schulamt ein bis: 18. Juli 2018 

 
b) Das Staatliche Schulamt leitet die Bewerbung an das für die ausgeschriebene Schulstelle 

zuständige Staatliche Schulamt weiter bis: 23. Juli 2018 

 
c) Termin bei der Regierung mit Formblatt (Sammelvorlage) oder Fehlanzeige durch das für 

die ausgeschriebene Stelle zuständige Staatliche Schulamt: 27. Juli 2018 
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Johannes-Jürgen Saal, Bereichsleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufhebung einer Stellenausschreibung an einer staatlichen Förderschule 
 
Die Ausschreibung der Stelle einer Sonderschulkonrektorin/eines Sonderschulkonrektors als Stellvertreter/in 
der Schulleitung (BesGr. A 15) am SFZ Nürnberg an der Bärenschanze (Sielstraße 15, 90429 Nürnberg, 
Schulnr. 6025), veröffentlicht im Mittelfränkischen Schulanzeiger vom 1. Juni 2018 auf Seite 146, wird hiermit 
aufgehoben. 
 
Johannes-Jürgen Saal, Bereichsleiter 
 

 

Wichtige Hinweise zu den Bewerbungsunterlagen: 
 
Als Deckblatt zu Ihrer individuellen Bewerbung verwenden Sie bitte ausschließlich das bayern-
weit einheitliche Formblatt "Bewerbung um eine Funktionsstelle" das vom bayerischen For-
mularserver heruntergeladen werden kann. 
https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/
rvs_40.2-002/index?caller=332413184674  
 
Erfassen Sie die besuchten führungsrelevanten Fortbildungen zum Modul A bitte ausschließ-
lich auf dem bayernweit einheitlichen Formblatt "Portfolioübersicht - zur Vorqualifikation 
als Schulleiterin/Schulleiter - Modul A" das vom bayerischen Formularserver heruntergela-
den werden kann und fügen Sie es als Deckblatt den Teilnahmenachweisen (bitte Kopien vor-
legen) bei. 
https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/
rvs_40.2-062/index?caller=332413184674  
 
Beide Formblätter finden Sie unter den angegebenen Internetadressen. 

https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/rvs_40.2-002/index?caller=332413184674
https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/rvs_40.2-062/index?caller=332413184674
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Ausschreibung von freien und voraussichtlich freiwerdenden Funktionsstellen in 
der Schulleitung an staatlichen Förderschulen und Schulen für Kranke  
      
Schule Schul- Schüler- Planstelle Besoldungs- 
 nummer zahl  gruppe 
      

 
Sonderpädagogisches 6025 419  Weitere Sonderschul-  A 14 + AZ  
Förderzentrum  4 SVE- konrektorin/  
Nürnberg an der  Gruppen Weiterer Sonderschul- 
Bärenschanze   konrektor als Stellver- 
Sielstraße 15   treter/in der Schulleitung 
90429 Nürnberg 
 
Die Schule umfasst an vier Standorten alle Bereiche eines Sonderpädagogischen Förderzentrums (32 
Klassen der Jahrgangsstufen 1 bis 9 sowie 4 SVE-Gruppen). In den Jahrgangsstufen 5 bis 9 wird jeweils 
eine Klasse als gebundene Ganztagesklasse geführt. 
Wesentliche Bestandteile des Schulprofils sind Beratungsdienste wie MSH und MSD, AsA-Ü in zwei Mittel-
schulen, zwei Grundschulen und eine Mittelschule mit Schulprofil Inklusion sowie sechs Kooperationsklas-
sen und die Einbindung von zwei Mitarbeitern der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS). Dies sorgt für eine 
enge Vernetzung mit den Grund- und Mittelschulen des Schulsprengels. 
Die Nachmittagsbetreuung ist zudem durch zwei Horte zur Sonderpädagogischen Förderung und einer 
Gruppe der Mittagsbetreuung gewährleistet. 
 
Voraussetzung: 
Qualifikation für das Lehramt an Sonderschulen in den Fachrichtungen Lernbehindertenpädagogik, Sprach-
behindertenpädagogik oder Verhaltensgestörtenpädagogik. 
 
Erwünscht: 
- Hohes Maß an Teamfähigkeit 
- Wertschätzende und kompetenzorientierte Haltung gegenüber Schülern, Eltern und Kollegen 
- Erfahrungen im Grundschulbereich, Unterstützung in Organisation und Leitung einer Außenstelle 
- Erfahrungen in der MSD- bzw. Beratungstätigkeit 
- Hohes Engagement bei der Weiterentwicklung der bereits sehr engen Vernetzung mit Grund- und Mittel-

schulen im Rahmen der verstärkten Inklusionsentwicklung 
 
 
 
Zur Beachtung: 
 
1. Die Ausschreibungen erfolgen vorbehaltlich des tatsächlichen Freiwerdens der Plan-

stellen bzw. vorbehaltlich der Zuweisung entsprechender Planstellen.  
 
2. Es muss mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass Beförderungsstellen aus dienstli-

chen Gründen besetzt werden müssen bzw. dass Stellen infolge schulorganisatorischer 
Gründe oder wegen Rückgangs der Schülerzahlen nicht mehr besetzt werden können 
bzw. die Schülerzahl eine andere Bewertung der Beförderungsstelle erforderlich macht. 

 
3. Richtet sich die Zuordnung des Amtes zu einer Besoldungsgruppe nach der Schüler-

zahl, kann die/der erfolgreiche Bewerberin/Bewerber zum maßgeblichen Beförderungs-
zeitpunkt nur dann entsprechend befördert werden, wenn diese Schülerzahl zum Ernen-
nungszeitpunkt nach der letzten amtlichen Statistik (Stichtag 01.10.) und der aktualisier-
ten Prognose der Schülerzahlen noch vorliegt. Bei der Neubesetzung einer Funktionsstelle 
(Ausschreibung) ist eine nachhaltige Sicherung der Schülerzahl gegeben, wenn diese in den 
nächsten drei Schuljahren ab Ausübung der Funktion nach der letzten amtlichen Statistik 
(Stichtag 01.10.) voraussichtlich vorliegt. Zum möglichen Ernennungs- bzw. Beförderungszeit-
punkt muss die erforderliche Schülerzahl nach der letzten amtlichen Statistik (Stichtag 01.10.) 
und der aktualisierten Prognose der Schuljahre nach Satz 2 noch vorliegen. 
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Bei der Ermittlung der erforderlichen Schülerzahl bleiben Schulvorbereitende Einrichtungen 
unberücksichtigt. 
 

4. Es wird erwartet, dass die Schulleiterinnen/Schulleiter und Schulleiterstellvertreterinnen/ 
Schulleiterstellvertreter auch für schulhausübergreifende Aufgaben im Förderschulbereich in-
nerhalb des Regierungsbezirkes zur Verfügung stehen. 

 
5. Die Bewerberin/Der Bewerber muss die in den jeweils geltenden Beförderungsrichtlinien ge-

nannten Voraussetzungen erfüllen. Auf die „Richtlinien für die Beförderung von Lehrkräften 
und Förderlehrkräften an Volksschulen, Förderschulen und Schulen für Kranke“, Bekanntma-
chung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 18. März 2011 Nr. 
IV.5 - 5 P7010.1 - 4.23489 (KWMBl Nr. 8/2011, S. 63), wird hingewiesen. 
 
In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf Nr. 5.5 (Erforderliche dienstliche Beurtei-
lungen) der o. a. Beförderungsrichtlinien verwiesen. Danach ist für die Beförderung in Funkti-
onsämter Voraussetzung, dass in der aktuellen dienstlichen Beurteilung eine entsprechende 
Verwendungseignung vergeben wurde und die vorgeschriebene Mindestanforderung bei der 
Bewertungsstufe vorliegt. Die jeweils erforderliche Bewertungsstufe (Prädikat) bitten wir, den 
o. g. Beförderungsrichtlinien zu entnehmen. 

 
6. Eine Beförderung ist erst möglich ist, wenn eine entsprechende Planstelle zur Verfü-

gung steht. Es wird darauf hingewiesen, dass die durch die Inanspruchnahme von Altersteil-
zeit durch Funktionsinhaber eintretende Stellensperre auf alle neu zu besetzenden Ämter glei-
cher Wertigkeit und gleicher Funktion verteilt werden muss, unabhängig davon, ob im konkre-
ten Fall die Vorgängerin/der Vorgänger Altersteilzeit beansprucht hatte. Die Wartezeit bis zur 
Beförderung wird sich dadurch in der Regel über die gesetzliche Wiederbesetzungssperre hin-
aus verlängern. 

 
7. Es wird erwartet, dass eine Wohnung am Schulort selbst oder in unmittelbarer Umgebung ge-

nommen wird. 
 
8. Umzugskostenvergütung nach dem Bayer. Umzugskostengesetz (BayUKG) kann nur gewährt 

werden, wenn die Gewährung der Umzugskostenvergütung vor Durchführung des Umzugs 
schriftlich zugesagt worden ist. Den Bewerberinnen/Bewerbern wird empfohlen, sich vor Ab-
gabe der Bewerbung über die bei den ausgeschriebenen Stellen vorliegenden Wohnungsver-
hältnisse zu erkundigen. 

 
9. Die ausgeschriebenen Funktionsstellen sind eingeschränkt teilzeitfähig. 
 Eine Ermäßigung der Unterrichtspflichtzeit ist bei Schulleiterinnen/Schulleitern (nur) um bis zu 

vier Wochenstunden (bzw. drei Wochenstunden, falls in der Ausgleichsphase des ver-
pflichtenden Arbeitszeitkontos), bei Schulleiterstellvertreterinnen/Schulleiterstellvertretern 
(nur) um bis zu sechs Wochenstunden (bzw. fünf Wochenstunden, falls in der Ausgleichspha-
se des verpflichtenden Arbeitszeitkontos) möglich. Es wird deshalb darauf hingewiesen, dass 
Lehrkräfte mit einer umfangreicheren Ermäßigung ihrer Unterrichtspflichtzeit im Falle einer er-
folgreichen Bewerbung einen Antrag auf Beendigung ihrer Teilzeitbeschäftigung oder einen 
entsprechend geänderten Antrag auf Teilzeitbeschäftigung stellen müssen. 

 
10. Die Stellen sind für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet; schwerbehin-

derte Bewerberinnen/Bewerber werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. 
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11. Die Regierung strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in Leitungsfunktionen an. Die Bewer-
bung von Frauen wird daher begrüßt. Auf das Antragsrecht zur Beteiligung der Gleichstel-
lungsbeauftragten wird hingewiesen (Art. 18 Abs. 3 BayGlG). 

 
12. Die Berücksichtigung der Bewerbung einer Lehrkraft um eine Funktion in der Schulleitung 

(Schulleiterin/Schulleiter, ständige oder weitere Vertretung der Schulleiterin/des Schulleiters) 
ist ausgeschlossen, wenn eine/ein Angehörige/r im Sinne des Art. 20 Abs. 5 Bayerisches Ver-
waltungsverfahrensgesetz an der betreffenden Schule tätig ist. 

 Dies gilt nicht, wenn die/der Angehörige sich für den Fall der Auswahl der Bewerberin/des Be-
werbers, zu dem die Angehörigeneigenschaft besteht, mit der Wegversetzung von der Schule 
einverstanden erklärt hat und die Wegversetzung möglich ist. 

 

 Dazu ist folgende Erklärung abzugeben: 
 „Ich erkläre, dass keines der in Art. 20 Abs. 5 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz ge-

nannten Verwandtschaftsverhältnisse meiner Versetzung bzw. Bewerbung entgegensteht.“ 
 

13. Gilt nur für ausgeschriebene Schulleiterstellen: 
 Die Regierung verweist auf die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Un-

terricht und Kultus vom 19.12.2006 (KWMBl I Nr. 2/2007, Seite 7), die am 01.08.2008 in Kraft 
getreten ist, bzw. auf Nr. 5.4 der o. a. Beförderungsrichtlinien vom 18.03.2011 (Erforderliche 
Qualifikation von Führungskräften). 

 Als Nachweis der pädagogischen Qualifikation von Schulleiterinnen und Schulleitern ist die 
Vorqualifikation (Modul A des Ausbildungscurriculums) vor der Funktionsübertragung zu ab-
solvieren. Das Portfolio zum Modul A (Liste der besuchten führungsrelevanten Fortbildungen 
samt Teilnahmenachweisen) ist den Bewerbungsunterlagen beizufügen. 

 
14. Vorlagetermine: 
 Bewerberinnen/Bewerber reichen ihre Bewerbung bei der für sie zuständigen Schulleitung bis  

20. Juli 2018 ein. Die Schulleitungen leiten die Bewerbungen zusammen mit einer Stellung-
nahme bis spätestens 27. Juli 2018 an die Regierung von Mittelfranken weiter. 

 
Johannes-Jürgen Saal, Bereichsleiter 
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Die Koordinatorin/Der Koordinator als qualifi-
zierte Beratungslehrkraft an Grund- und Mittel-
schulen erhält zur Wahrnehmung ihrer/seiner 
Aufgaben Anrechnungsstunden im Rahmen des 
bestehenden Stundenpools gemäß Ziff. 3.4 der 
Bekanntmachung über die "Unterrichtspflichtzeit 
der Lehrer und Fachlehrer an Grundschulen 
und Hauptschulen" (KMBek vom 10. Mai 1994, 
KWMBl I S. 136, und den hierzu ergangenen 
Änderungen). 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Dienst-
sitz an einer Schule innerhalb des vorgenann-
ten Schulamtsbezirks liegen muss. Bei Be-
werbungen von außerhalb wird die Bereit-
schaft vorausgesetzt, den Dienstsitz an eine 
Grundschule/Mittelschule innerhalb dieses 
Dienstbereichs zu verlegen. 
 
Die Stelle ist für die Besetzung mit schwerbe-
hinderten Menschen geeignet; schwerbehinder-
te Bewerberinnen/Bewerber werden bei im We-
sentlichen gleicher Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Die Regierung strebt eine Erhöhung des 
Frauenanteils in Leitungsfunktionen an. Die 
Bewerbung von Frauen wird daher begrüßt. 
Auf das Antragsrecht zur Beteiligung der 
Gleichstellungsbeauftragten wird hingewiesen 
(Art. 18 Abs. 3 BayGlG). 
 
Die Stelle ist grundsätzlich teilzeitfähig, sofern 
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. 
 
Bewerberinnen/Bewerber reichen ihre Bewer-
bung unter Beigabe entsprechender Nach-
weise auf dem Dienstweg bei dem für sie zu-
ständigen Staatlichen Schulamt bis spätes-
tens 18. Juli 2018 ein.  
Die Staatlichen Schulämter leiten die Bewer-
bungen bis 25. Juli 2018 an die Regierung 
von Mittelfranken weiter und fügen eine auf 
die angestrebte Verwendung bezogene per-
sönliche und fachliche Würdigung der Bewer-
berin/des Bewerbers bei. 
 
Johannes-Jürgen Saal, Bereichsleiter 
 
 
 
 
 
 

Qualifizierte Beratungslehrkraft als Ko-
ordinatorin bzw. Koordinator im Be-
reich des Staatlichen Schulamts in der 
Stadt Fürth 
 
Bekanntmachung der Regierung von Mit-
telfranken vom 11. Juni 2018 Gz. 40.1 - 
5046 - 2 - 8 
 
Im Bereich des Staatlichen Schulamts in der 
Stadt Fürth ist ab dem Schuljahr 2018/19 die 
Stelle einer Koordinatorin bzw. eines Koordi-
nators für Beratungslehrerinnen und Bera-
tungslehrer an Grundschulen und Mittelschu-
len zu besetzen. 
 
Die Stelle wird zur allgemeinen Bewerbung 
für Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen 
oder Mittelschulen ausgeschrieben. 
 
Voraussetzung: 
Lehrbefähigung für das Lehramt an Grund-
schulen, Lehramt an Hauptschulen/Mittelschu-
len oder Lehramt an Volksschulen mit einer     
- auch nachträglichen - Erweiterung der Ersten 
Staatsprüfung gemäß § 111 LPO I im Fach 
Beratungslehrkraft. 
 
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber übt in 
ihrem/seinem Koordinations- und Betreuungs-
bereich die Aufgaben einer Beratungslehrkraft 
am Schulamt nach Nr. 2.3.2 der Bekannt-
machung über die „Schulberatung in Bay-
ern“ (KMBek vom 29. Oktober 2001, KWMBl I 
S. 454, und den hierzu ergangenen Änderun-
gen) aus. 
 
Die Aufgaben werden wie folgt beschrieben: 
- Betreuung und Koordination der Beratung 

im gesamten Zuständigkeitsbereich 
- Abstimmung der Beratungsarbeit von Bera-

tungslehrkräften an Grundschulen, Mittel-
schulen und Förderschulen 

- Unterstützung des Staatlichen Schulamts in 
fachlichen Fragen 

- Zusammenarbeit mit den Staatlichen Schul-
psychologinnen/Schulpsychologen und der 
Staatlichen Schulberatungsstelle 
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schaft zur Kooperation zwischen der 1. und 2. 
Phase der Lehrerausbildung wird vorausge-
setzt. 
 
Die Bewerberinnen/Bewerber müssen die in 
den jeweils geltenden Beförderungsrichtlinien 
genannten Voraussetzungen erfüllen. Auf die 
„Richtlinien für die Beförderung von Lehrkräf-
ten und Förderlehrkräften an Volksschulen, 
Förderschulen und Schulen für Kranke“, Be-
kanntmachung des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Unterricht und Kultus vom 18. 
März 2011 Nr. IV.5 - 5 P 7010.1 - 4.23489 
(KWMBl Nr. 8/2011, S. 63), wird hingewiesen.  
 
In diesem Zusammenhang wird insbesondere 
auf Nr. 5.5 der o. a. Beförderungsrichtlinien 
verwiesen. Danach ist für die Beförderung in 
Funktionsämtern Voraussetzung, dass in der 
aktuellen dienstlichen Beurteilung eine ent-
sprechende Verwendungseignung verge-
ben wurde und die im genannten Amt vorge-
schriebene Mindestanforderung bei der Be-
wertungsstufe vorliegt. Hinsichtlich der Be-
förderung zur Seminarrektorin bzw. zum Se-
minarrektor der Besoldungsgruppe A 13 + AZ 
wird auf die Nr. 5.5.1.2 a der o. g. Beförde-
rungsrichtlinien hingewiesen. 
 
Die Ausschreibung erfolgt vorbehaltlich der 
Zuweisung einer ausreichenden Zahl von 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwär-
tern für das Lehramt an Grundschulen im Re-
gierungsbezirk Mittelfranken sowie vorbe-
haltlich des Freiwerdens der Planstelle.  
 
Die Übertragung des Amtes zur Seminarrek-
torin/zum Seminarrektor der BesGr. A 13 + AZ 
als Leiterin/Leiter eines Seminars für die Aus-
bildung von Lehramtsanwärterinnen/Lehr-
amtsanwärtern für das Lehramt an Grund-
schulen ist erst möglich, wenn die entspre-
chende Planstelle zur Verfügung steht sowie 
die sonstigen beamten- und laufbahnrechtli-
chen Voraussetzungen erfüllt sind. 
 
Die Stelle ist für die Besetzung mit schwerbe-
hinderten Menschen geeignet; schwerbehin-
derte Bewerberinnen/Bewerber werden bei im 
Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung bevorzugt berücksich-
tigt. 
 
Die Regierung strebt eine Erhöhung des 
Frauenanteils in Leitungsfunktionen an. Die 

Ausschreibung der Stelle einer Semi-
narrektorin/eines Seminarrektors als 
Leiterin/Leiter eines Seminars für die 
Ausbildung von Lehrerinnen und Leh-
rern für das Lehramt an Grundschulen 
(BesGr. A 13 + AZ) 
 
Bekanntmachung der Regierung von Mit-
telfranken vom 27. Juni 2018 Gz. 40.1.1-
5193-2-20 
 
Im Regierungsbezirk Mittelfranken ist die 
Stelle einer Seminarrektorin/eines Seminar-
rektors als Leiterin/Leiter eines Seminars für 
die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern 
für das Lehramt an Grundschulen (BesGr. 
A 13 + AZ) ab 01.08.2018 zu besetzen.  
 
Der Dienstbereich liegt vorwiegend im Raum 
der Staatlichen Schulämter in der Stadt Erlan-
gen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt, im 
Raum der Staatlichen Schulämter in der Stadt 
und im Landkreis Fürth sowie im Raum des 
Staatlichen Schulamtes in der Stadt Nürn-
berg. 
 
Die Stelle wird hiermit zur allgemeinen Be-
werbung ausgeschrieben. 
 
Voraussetzungen: 
- Befähigung für das Lehramt an Grund-

schulen oder Volksschulen 
- mehrjährige, aktuelle unterrichtspraktische 

Erfahrungen in der Grundschule 
- Deutsch als Zweitsprache als Erweite-

rungsfach bzw. Bereitschaft zur Deutsch 
als Zweitsprache-Ausbildung 

- nachzuweisende Erfahrungen in der 1. oder 
2. Phase der Lehrerausbildung (z. B. als 
Praktikumslehrkraft, Betreuungslehrkraft, 
Zweitprüfer, Tutor) 

 
Da die Bewerberinnen/Bewerber befähigt 
sein müssen, den Lehramtsanwärterinnen 
und Lehramtsanwärtern theoretisch fundierte 
schulpraktische Ausbildungsinhalte für das 
Lehramt an Grundschulen nachhaltig zu ver-
mitteln, werden weiterhin sichere Kenntnis 
der aktuellen Unterrichtsgestaltung in der 
Grundschule, ein effektives Zeit- und Organi-
sationsmanagement, Vertrautheit mit Modera-
tions- und Präsentationsmethoden, umfas-
sende Beratungskompetenz sowie hohe be-
rufliche Professionalität erwartet. Die Bereit-
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Ausschreibung der Stelle einer Semi-
narrektorin/eines Seminarrektors als 
Leiterin/Leiter eines Seminars für die 
Ausbildung von Lehrerinnen und Leh-
rern für das Lehramt an Grundschulen 
(BesGr. A 13 + AZ) 
 
Bekanntmachung der Regierung von Mit-
telfranken vom 26. Juni 2018 Gz. 40.1.1-
5193-2-21 
 
Im Regierungsbezirk Mittelfranken ist die 
Stelle einer Seminarrektorin/eines Seminar-
rektors als Leiterin/Leiter eines Seminars für 
die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern 
für das Lehramt an Grundschulen (BesGr. 
A 13 + AZ) ab 01.08.2018 zu besetzen.  
 
Der Dienstbereich liegt vorwiegend im Raum 
der Staatlichen Schulämter in der Stadt und 
im Landkreis Ansbach, im Raum des Staatli-
chen Schulamtes in der Stadt Nürnberg, des 
Staatlichen Schulamtes im Landkreis Nürn-
berger Land sowie der Staatlichen Schuläm-
ter im Landkreis Roth und in der Stadt 
Schwabach. 
 
Die Stelle wird hiermit zur allgemeinen Be-
werbung ausgeschrieben. 
 
Voraussetzungen: 
- Befähigung für das Lehramt an Grund-

schulen oder Volksschulen 
- mehrjährige, aktuelle unterrichtspraktische 

Erfahrungen in der Grundschule 
- Deutsch als Zweitsprache als Erweite-

rungsfach bzw. Bereitschaft zur Deutsch 
als Zweitsprache-Ausbildung 

- nachzuweisende Erfahrungen in der 1. oder 
2. Phase der Lehrerausbildung (z. B. als 
Praktikumslehrkraft, Betreuungslehrkraft, 
Zweitprüfer, Tutor) 

 
Da die Bewerberinnen/Bewerber befähigt 
sein müssen, den Lehramtsanwärterinnen 
und Lehramtsanwärtern theoretisch fundierte 
schulpraktische Ausbildungsinhalte für das 
Lehramt an Grundschulen nachhaltig zu ver-
mitteln, werden weiterhin sichere Kenntnis 
der aktuellen Unterrichtsgestaltung in der 
Grundschule, ein effektives Zeit- und Organi-
sationsmanagement, Vertrautheit mit Modera-
tions- und Präsentationsmethoden, umfas-
sende Beratungskompetenz sowie hohe be-

Bewerbung von Frauen wird daher begrüßt. 
Auf das Antragsrecht zur Beteiligung der 
Gleichstellungsbeauftragten wird hingewiesen 
(Art. 18 Abs. 3 BayGlG). 
 
Die Stelle ist nicht teilzeitfähig. Familienpoliti-
sche Teilzeiten bleiben hiervon unberührt, so-
weit zwingende dienstliche Belange nicht ent-
gegenstehen. 
 
Im Rahmen der Ausschreibung wird darauf 
hingewiesen, dass voraussichtlich in der letz-
ten Woche der Sommerferien 2018 eine Fort-
bildung für neu ernannte Seminarleitungen 
stattfindet. 
 
Bewerbungen sind bis spätestens 20. Juli 
2018 bei dem für die Bewerberin/den Bewer-
ber zuständigen Staatlichen Schulamt einzu-
reichen.  
 
Der formlosen Bewerbung sind beizufügen: 
1. ein Lebenslauf mit genauen Angaben über 

den Bildungsgang, gegebenenfalls auch 
über Veröffentlichungen fachlicher Art 

2. eine Übersicht über die bisherige dienstli-
che Verwendung 

3. eine Erklärung, dass, falls aus dienstli-
chen Gründen erforderlich, mit einer Ver-
setzung in den o. g. Dienstbereich Einver-
ständnis besteht. 

 
Die Staatlichen Schulämter leiten die Bewer-
bungen bis spätestens 24. Juli 2018 an die 
Regierung weiter und fügen eine auf die an-
gestrebte Verwendung bezogene persönliche 
und fachliche Würdigung der Bewerberin/des 
Bewerbers bei. 
 
Johannes-Jürgen Saal, Bereichsleiter 
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rufliche Professionalität erwartet. Die Bereit-
schaft zur Kooperation zwischen der 1. und 2. 
Phase der Lehrerausbildung wird vorausge-
setzt. 
 
Die Bewerberinnen/Bewerber müssen die in 
den jeweils geltenden Beförderungsrichtlinien 
genannten Voraussetzungen erfüllen. Auf die 
„Richtlinien für die Beförderung von Lehrkräf-
ten und Förderlehrkräften an Volksschulen, 
Förderschulen und Schulen für Kranke“, Be-
kanntmachung des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Unterricht und Kultus vom 18. 
März 2011 Nr. IV.5 - 5 P 7010.1 - 4.23489 
(KWMBl Nr. 8/2011, S. 63), wird hingewiesen.  
 
In diesem Zusammenhang wird insbesondere 
auf Nr. 5.5 der o. a. Beförderungsrichtlinien 
verwiesen. Danach ist für die Beförderung in 
Funktionsämtern Voraussetzung, dass in der 
aktuellen dienstlichen Beurteilung eine ent-
sprechende Verwendungseignung verge-
ben wurde und die im genannten Amt vorge-
schriebene Mindestanforderung bei der Be-
wertungsstufe vorliegt. Hinsichtlich der Be-
förderung zur Seminarrektorin bzw. zum Se-
minarrektor der Besoldungsgruppe A 13 + AZ 
wird auf die Nr. 5.5.1.2 a der o. g. Beförde-
rungsrichtlinien hingewiesen.   
 
Die Ausschreibung erfolgt vorbehaltlich der 
Zuweisung einer ausreichenden Zahl von 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwär-
tern für das Lehramt an Grundschulen im Re-
gierungsbezirk Mittelfranken sowie vorbe-
haltlich des Freiwerdens der Planstelle.  
 
Die Übertragung des Amtes zur Seminarrek-
torin/zum Seminarrektor der BesGr. A 13 + AZ 
als Leiterin/Leiter eines Seminars für die Aus-
bildung von Lehramtsanwärterinnen/Lehr-
amtsanwärtern für das Lehramt an Grund-
schulen ist erst möglich, wenn die entspre-
chende Planstelle zur Verfügung steht sowie 
die sonstigen beamten- und laufbahnrechtli-
chen Voraussetzungen erfüllt sind. 
 
Die Stelle ist für die Besetzung mit schwerbe-
hinderten Menschen geeignet; schwerbehin-
derte Bewerberinnen/Bewerber werden bei im 
Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung bevorzugt berücksich-
tigt. 
 

Die Regierung strebt eine Erhöhung des 
Frauenanteils in Leitungsfunktionen an. Die 
Bewerbung von Frauen wird daher begrüßt. 
Auf das Antragsrecht zur Beteiligung der 
Gleichstellungsbeauftragten wird hingewiesen 
(Art. 18 Abs. 3 BayGlG). 
 
Die Stelle ist nicht teilzeitfähig. Familienpoliti-
sche Teilzeiten bleiben hiervon unberührt, so-
weit zwingende dienstliche Belange nicht ent-
gegenstehen. 
 
Im Rahmen der Ausschreibung wird darauf 
hingewiesen, dass voraussichtlich in der letz-
ten Woche der Sommerferien 2018 eine Fort-
bildung für neu ernannte Seminarleitungen 
stattfindet. 
 
Bewerbungen sind bis spätestens 20. Juli 
2018 bei dem für die Bewerberin/den Bewer-
ber zuständigen Staatlichen Schulamt einzu-
reichen.  
 
Der formlosen Bewerbung sind beizufügen: 
1. ein Lebenslauf mit genauen Angaben über 

den Bildungsgang, gegebenenfalls auch 
über Veröffentlichungen fachlicher Art 

2. eine Übersicht über die bisherige dienstli-
che Verwendung 

3. eine Erklärung, dass, falls aus dienstli-
chen Gründen erforderlich, mit einer Ver-
setzung in den o. g. Dienstbereich Einver-
ständnis besteht. 

 
Die Staatlichen Schulämter leiten die Bewer-
bungen bis spätestens 24. Juli 2018 an die 
Regierung weiter und fügen eine auf die an-
gestrebte Verwendung bezogene persönliche 
und fachliche Würdigung der Bewerberin/des 
Bewerbers bei. 
 
Johannes-Jürgen Saal, Bereichsleiter 
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Frei werdende Stellen in der Schulaufsicht 
 
Frei werdende Stellen in der Schulaufsicht an den Staatlichen Schulämtern sowie an den Schul-
abteilungen der Regierungen in Bayern werden ausschließlich im Amtsblatt (Beiblatt) des Bay-
erischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst ausgeschrieben 
(https://www.verkuendung-bayern.de/kwmbl). Das Staatsministerium legt dabei auch den Termin 
für die Einreichung der Bewerbung - auf dem Dienstweg - an die jeweils für die Bewerberin/den 
Bewerber zuständige Regierung fest.  
 
Folgende Bewerbungsunterlagen sind ggf. einzureichen:  
a) aussagekräftiges Bewerbungsschreiben 
b) tabellarischer Lebenslauf mit genauen Angaben über den Bildungsgang  
c) tabellarische Darstellung des beruflichen Werdegangs/der bisherigen dienstlichen Verwen-

dung mit entsprechenden Zeitangaben  
d) Erklärung über die Tätigkeiten von Angehörigen im Sinne von Art. 20 BayVwVfG 

(Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz)  
e) ggf. weitere Unterlagen (z. B. Veröffentlichungen fachlicher Art, EDV-Kompetenzen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regierungsbezirksübergreifende Stellenausschreibungen 
 
Alle Regierungen veröffentlichen freie und frei werdende Funktionsstellen im jeweiligen Amtlichen 
Schulanzeiger. Diese Stellen sowie die dort durch wiederholte Ausschreibung veröffentlichten 
Funktionsstellen (Zweite Ausschreibung) stehen grundsätzlich Bewerberinnen/Bewerbern aus al-
len bayerischen Regierungsbezirken offen.  
Bitte informieren Sie sich deshalb in den im Internet aktuell veröffentlichten - allgemein zu-
gänglichen - Amtlichen Schulanzeigern und beachten Sie die dort gesetzten Fristen. 
Die Amtlichen Schulanzeiger der einzelnen Regierungen finden Sie unter folgenden Internetad-
ressen: 
 
Oberfranken 
http://www.regierung.oberfranken.bayern.de/schulen/schulanzeiger 
 
Unterfranken 
http://www.regierung.unterfranken.bayern.de/service/publikationen/13521/index.html 
 
Oberpfalz 
http://www.ropf.de/download/amtliche/index.php 
 
Oberbayern 
http://www.regierung.oberbayern.bayern.de/bekanntmachung/osa 
 
Niederbayern 
http://www.regierung.niederbayern.bayern.de/aufgabenbereiche/4/schulanzeiger/index.php  
 
Schwaben 
http://www.regierung.schwaben.bayern.de/Aufgaben/Bereich_4/Schulanzeiger/
Schulanzeiger.php?PFAD=/index.php  
 

http://www.regierung.schwaben.bayern.de/Aufgaben/Bereich_4/Schulanzeiger/Schulanzeiger.php?PFAD=/index.php
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Weitere Informationen 
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Gastschulanordnung für Auszubildende 
im Ausbildungsberuf „Kaufmann/Kauffrau 
im E-Commerce“ 
 

Bekanntmachung der Regierung von Mit-
telfranken vom 5. Juni 2018 Gz. 44.1-5204-
2-16-2 
 

Die Verordnung über die neue Berufsausbil-
dung zum Kaufmann im E-Commerce/zur 
Kauffrau im E-Commerce (EComKflAusbV) 
vom 13.12.2017 (BGBl. I S. 3926) tritt zum 
01.08.2018 in Kraft. Entsprechend der Festle-
gung des Beschulungsortes laut KMS vom 
12.04.2018 Nr. VI.4-BO9220.15-1/31/1 er-
lässt die Regierung von Mittelfranken gemäß 
Art. 43 Abs. 5 Sätze 1 und 4 des Bayerischen 
Gesetzes über das Erziehungs- und Unter-
richtswesen (BayEUG) vom 31. Mai 2000 
(GVBl S. 414, ber. S. 632, BayRS 2230-1-1-
UK), zuletzt geändert durch § 10 des Geset-
zes vom 18. Mai 2018 (GVBl S. 286), folgende 
 

G a s t s c h u l a n o r d n u n g : 
 

I. 
 

Auszubildende des Ausbildungsberufs „Kauf-
mann/Kauffrau im E-Commerce“ mit Beschäf-
tigungsort im Regierungsbezirk Mittelfranken 
haben in Erfüllung ihrer Berufsschulpflicht ab 
dem Schuljahr 2018/19 beginnend mit der 
Jahrgangsstufe 10 die 
 

Ludwig-Erhard-Schule 
Staatliche Berufsschule II Fürth 
Theresienstr. 15  
90762 Fürth 

 

als Gastschüler zu besuchen.  
 

Für Berufsschulberechtigte gilt diese Rege-
lung entsprechend. 
 

II. 
 

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 
1. August 2018 in Kraft. 
 

Dr. Bauer 
Regierungspräsident 
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